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Der Kirchliche Suchdienst
lnnovativ - kompetent - ellizient - dienstleitungsorientiert

Die Geschichte des Kirchlichen Suchdiensles ist eng mit den Erlebnissen und Sorgen der
Vertriebenen und Aussiedler verbunden. Der Kirchllche Suchdienst mit seinen Heimalortskarteien ist
ein Dienst 1ür Familienlragen, Personensuche und Nachweise im Zlsammenhang mit Flucht,
Vertreibung und Aussiedlung. Aus den Datenbanken und den Unterlagen des Kirchlichen
Suchdiensles kann heute nicht nur nachvollzogen werden, wo die Menschen aus den
Betreuungsgebieten früher gelebl haben, sondern es können Stationen in lhrem Leben bis heute
nachvollzogen werden, man weiB, wo die Menschen heute leben und kennt ihre Nachkommen. Nach
wie vor stehen Familientragen im Mittelpunkl. ln der mittlerweile 65jährigen Tätigkeit gab es allerdings
einen Generationenwechsel, so dass der Kirchliche Suchdienst sich heute verstärkt auch um die
Kinder der direkt Eetrolfenen kümmert.

Diese suchen nach der eigenen Herkunlt, nach den durch den Kieg verlorenen Wurzeln der Familie.
Damit ist nicht die klassische Famllienforschung gemeint, sondern das Verständnis über das
Schicksal, die Rolle und die Lebensumstände des Familienverbandes bis Kriegsende. Es werden
auch heute noch Farnilienangehöige zusammengebrachl, die sich durch die Kriegswirren verloren
haben und zum Beispiel in der ehemaligen DDR oder der ehemaligen Sowlet,..tnion keine N4öglichkeit
zur {rüheren Suche hatten. Es wkd Halbgeschwislern bei der Suche nach ihrer bisher unbekannten
Familie geholfen, die in der Kriegszeit geboren wurden. Die umlassenden Becherchemögllchkeiten
bieten Hille bei der ldentitälssuche von so genannten Wolfskindern und bei der Suche nach den Eltem
von Kindern, die bei Kriegsende in der sowjetischen Besalalngszone alleine verblieben. ln den lelzlen
Jahren ist der Kirchllche Suchdlenst auch für die Suche nach aus politischen Gründen in der
damaligen DDB getrennten Farnilienangehörigen aktiv. Gehollen wird ebenlalls beider Beschaflung
von Geburtsurkunden aus der Kriegs- und Vorkriegszeil in den Betreuungsgebieten, bei der Suche
nach Erben und mil Kontakten beider Erstellung einer Familienchronik und es werden Personendaten
geklärt für die Ausslel'ung von Urkunden in Deutschland. Der Kirchliche Suchdienst unterstütä den
Wunsch zur Konlaktaufnahme, soiern die gesuchte Person in den Heimalortskarleien erfasst ist und
hilit beim Nachweis der deutschen Staalsangehörigkeit. Diese Aufzählung isl nichl abschließend. Auf
Aufgaben, die nichl in direktem Zusammenhang mil unserer Suchdienstarbeit slehen, die aber aus
den unseren Unlerlagen !nlerstülzt werden können, wird an dieser Stelle nichl näher eingegangen.

Vor 65 Jahren begann die Suchdienstarbeit als regelrechte Nothilie, um die große Not von Millionen
von l\4enschen zu lindern, die ihre Heinral durch Flucht und Verlreibung verloren hatten. Begonnen
wurde damil, von Lager zu Lager zu ziehen !nd die Personalien der Überlebenden aufzunehmen.
Zunächsl wurden Listen ersteilt, die aui Karleikarten übedragen und ln alphabetischer Reiheniolge
sorlierl wurden. Vieles wurde improvisierl und es zeichnete sich immer deutlicher ab, dass diese
Nothille geordnet organisieri werden musste. Aus diesem G.!nd wurde damals die Hauplvertretung
l\lünchen des Deulschen Caritasverbandes mit der Leitung des Caritas-Suchdienstes beauftragt. Und
diese Beauftragung hal bis heute Bestand.

l\,4illionen Namen und viele Schicksalsmeldungen wurden so zusammengetragen und abgeglichen.
Etliche verloren geglaubte Familienmitglleder konnten wieder zusammengelührt werden. Zahlrelche
Schicksale blieben jedoch ungeklä1.

Um aktiver nachforschen zu können, wurden 1947 sämlliche alphabetisch sortierlen Karteikarten nach
den Heimatorten der erfassten Personen umsorliert. Somit entstanden in den Karteien die Orte mlt
ihren Einwohnern so, wie sie 1939 waren. Die Einlührung des Orlsprinzips als Hauplgjiederung aller
Ivleldungen war die Geburtsstunde der Heimalortskartei oder HOK-

Der Deutsche Bundesiag beschloss schlie6lich am 23.03.1953 eine Gesamterhebung zur Klärung des
Schicksals der deutschen Bevöikerung in den Vertreibungsgebieten. Durchgelührt werden sollte dies
in Verbindung mit dem Suchdlenst des Deutschen Boten Kreuzes und dem Verband der
Landsmannschaften. Die Heimatortskarieien des Kirchlichen Suchdiensles hatten mit der
Vervollsiändigung der Karteiunlerlagen, der Klärung von Vermissten-Schicksalen und der Erstelung
eines Ergebnisberichtes die Haupllast zu kagen. Die lauiende Datenaktualisierung sorgte auch dafür,
dass schnell und unkompliziert Kontakt zu Betrolienen auigenommen werden konnte, zum Beispiellür
Befragungen zu den verschiedenslen Prob emen im Zusammenhang mit den Folgen des Zwelten
Weitkrieges.



Neben der Hille in Suchfällen ergaben sich durch die Heimatorlskarteien noch viele weilere
Möglichkeiten den hohen Bedarf nach Unterstützung zu decken. So wurden viete Ftüchllinge und
Vedriebene beispielsweise ln nolwendigen Antragsvedahren unterstützen. Diese Leistungan waren
Lrnd sind ausdrücklich mit der Eundesreglerung vereinbart. Behörden wie Standesämler,
Amlsgerichte, Rentenstellen und das Bundesverwaltungsaml wenden sich bis heute oftmals an den
Kirchlichen Suchdienst, der als,Ämtlich anerkannten Auskunltsstelle,.anerkannt ist

lm Zeitraum bis 1980 erhielten die jeweilige'n Heimalortskarteien jährlich zehntausende von
Auskunftsersuchen. Von 1980 bis 1989 erlängten die Unterlagen aus der Gesamterheb!ng besondere
Wichtigkeit in dem sogenannten 01-Verfahren, nach dem die Aulnahmegenehmjgungen lÜr Deutsche
aus den damaligen Ostblockslaaten erteilt wurden. Es konnten lehlencle Familiendaten gelielert Llnd
vorgebrachte Angaben überprült und belegt werden. Auch diese Hilfe war nur möglich, da die
Suchdienstunterlagen nach Heimatoden gegliedert und so zu einzelnen ortsbezogenen
Fragestellungen Gewährspersonen und ehemalige Elnwohner leststellbar waren.

Die Zahlderjährlich so bearbeiteten Anträge wuchs sländig und überschritt bald die 10.OOOer crenze.
Durch die neuen lnlormationen über Deutsche, die seit Krlegsende hinler dem ,,eisernen Vorhang.
lebten. konnle begonnen werden, Lücken in den Heimatortskarteien zu schlie8en. Die jährliche Änzahl
von Aussiedlern, die ab 1990 die 100.000er Grenze überschrilt und noch weiter anstieg, überforderte
inzwjschen die 1,4öglichkeilen der manuellen Slche in den Karteiregalen, die inzwischen aui über 20
[,4illionen Karteikarlen gesiiegen waren..

Die einzig mögliche Lösung.war, die wichtigsten Suchdaien der Kafteikarien in elektronischen
Datenbanken zu erfassen. Uber EDV war dann eine Suche sowohl nach Namen als auch nach dem
Ort ohne nennenswerten Zeitbedarl möglich. Das Erlassungsprojekt wurde ab i99O in großen
Schritten angegangen und zwischenzeillich sind sowohlalle Karteikarten als aLtch die zum Suchen
notwendigen Informationen lä19s1 über Computer zu nulzen und zu bearbeiten.

Um sich den heutigen Anlorderungen, auch unter Kostengesichtspunkten, künltig stellen zu können,
wurde der Kirchliche Suchdienst im Jahr 2000 grundlegend reorganisien_ Die früher aul sieben
Standode veneillen Heimalortskadeien wurden in zwei HOK-Z€ntren in passau und Stuitoart
zusamrnengefassl. N,löglich wurde dies durch den Einsatz modemer Computertechnolog ;n Lrnd e ner
papierlosen Bearbeitung der Anlragen. Dies edordene in den letzten zehn Jahren auch einen
organisatorischen Neuaulbau der Strukturen des Kkchlichen Suchdienstes. Kompetenzen wurcien in
Teams zusammergefassl und die AbwicklLlng der gesamten Sachbearbeitung erfolgt bereits seil
Jahren über die Eleklronische Vorgangsbearbeitung. Somit ist sowohl der vom Standort
ungebundenen Auslausch von Dalen, als auch von Know-How möglich. Gerade in eifem
Arbeitsgebiet, in dem Orls- als auch Sprachkenntnis iür den Erfolg ausschlaggebend sind, isl die
übergreifende Zusammenarbeit sowie das Fachwissen und der Eriahrungsaustausch der
Kollegen(innen) oft entscheidend für den erfolgreichen Ausgang von Erminlungen.

Herzstück des Kirchlichen Suchdienstes sind auch heute die in über 65 Jahren zusammengetragenen
und dokumenlierten lnformalionen aus den Heimatorlskafteien. Die Auskünfte aus den
Suchdienstunterlagen sind oltmals die einzigen heute verfügbaren Angaben zu peTsonefdaten, zum
Familienzusammenhang oder zum Verbleib von Vertriebenen, Flüchtlinqen und Spälaussiedlern.

Aus Suchdienstunierlagen, wie Gemeindeseelenlisten oder Gemeindevermisslenlisten können
beispielsweise Familienzusammengehörigkeiten nachvollzogen werden. Sie dienen unter Anderem
aber auch zur Feslslellung der Deutschen Slaalsangehörigkeit. Außerdem besitzl cler Kirchliche
SLrchdiensl wertvo le Dokumente, wie die Dänemark-Lagerlisten. Dies sind ausgewertete Listen
Vertriebener, dle 1945 in dänischen Flüchtlingslagern eine vorübergehende Aufnahme gefunden
hallen bzw. dort verstorben waren. ln dieser Zeit ist aber auch Leben enlstanden, Beziehunoen
wurden geknüplt und wieder auseinanderqerissen. lnlorrnationen wie diese lassen sich ausäiesen
Lislen herauslesen und nachvollziehen.

Die Ermilllungsmög ichkeilen des Kirchlichen Su6hdienstes veranlassten dje jrühere postauffangstelle
für Kriegsgetangenenpost in Berlin alle Poststücke von Kriegsgelangenen, die in den ehemaligen
deutschen Ostgebielen bzw. in den Vertreibungsgebielen nicht mehr zugestellt werden konnten, an
den Kirchlichen Slchdienst zu übergeben. Heute befindet sich noch ein Reslbestand von rund
135.000 Feldpostbrieien in den Archlven des Kirchlichen Suchdienstes, die bis heule an
Nacbkommen der Empfänger zugeslelll werden.



Außerdem stehen zu den Betreuungsgebieten djverse Nachschlagewerke und lnformationsmaterialien
zur Verfügung, die in der Bibiiothek des Kirchlichen Suchdienstes in Stultgart zum Teiteingesehen
werden können. Hierzu zählen Bücher mit geschichtlichen Hintergrund, Sachb0cher über Ftucht und
Vertreibung, aber auch Bücher mit Schicksals- und Erlebnisberichte von Zeitzeugen, um nur einige zu
nennen. Kopien von SchilJslislen des Flüchllingsschiiles Wilhelm Gus|otf, das 194S durch ein
sowjetisches U-Bool vor der Küste Pornmerns versenkt wurde und mil mehr als 9OOO Opfern z, den
größten Katastrophen in der Seefahrtsgeschichie zäh11, können ebenlalls in der Bibliothek eingesehen
werden. 

.

Die Grundlage fÜr die Datenspeicherung und Auskunitsedeilung ist im Suchdienstedatenschutzgesetz
(SDDSG) vom 02.04.2009 geregelt. Hier sind die von der Bundesregierung beschlossenen Aufgaben
des Kirchlichen Suchdi€nsles genau deliniert.
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Suchdienstedatenschutzgese9z (SDDSG)

SDDSG

Ausfer!igungsdatun | 02.A4 .20a9

"Suchdienstedatenschutzgesetz vom 2. Aptil 2009 (BCBI. I S. 690)'

(+++ Textnachweis ab: 9.4,2009 +++)

(+++ zur anwendung des BundesdaLenschulzgesetzes vgt. s ? +++)

S 1 Anwendunqsbereich des eesetszes

Dieses cesetz regelt den Umgang des SuchdiensLes des Deulschen Roten Kreuzes (DRK

suchdienBl) und des Kirchliche! suchdiensEes des Deutschen caritaswerbandes und des
Diakonischen l4erkes Deucschland ((irchlicher suchdiensE) miE personenbezogenen Dateni
soweit diese sochdiedste in aufbrag de! Bundesregierung tätig sind.

S 2 Aufgabea de! suchdi€nste

(1) Der DRK Suchdienst nimmt im auftrag der BuDdeslegierung folgende aufgaben uahr:

1. Erschließen, Sanneln, Ordnea und veralbeiten won InfornaEionen zun zweck der
Fafrilienzusamnenführung und zur (lärung des schicksals vön

a) Kriegs- und zivilgefangenen sowie wehmachtsvelmissien und zivilverschleppLen
des zreiben weltkrieges sowie von Kindern, die ifr zusanmenhang mit dem Zweiten
welEklieg von ihren Fa(ilien setrennt torden sind,

b) rersonen, die aLE Folge von bewaffneLen (onflikten, verqleichbar schwetwiegenden
Ereignissen, KaLasLrophen, unglücksfäl1en größeren ausnaßes oder in anderen
siLuaLionen, in denen die suchdiensttäcigkeit a1s humanitäre Maßnahne
erfordellich ist, voneinander geLxennt woxden sind odet den Kontakt zueinander
werloren haben,

c) Insassen der ehemaliqen soajetischen spezialtager in der ehemaligen soujetischen
Besatzungszone und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Repüb1ik sowie von
politischen Häfrlingen in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik,

dl deuEschen staacsangehörigen, deulschen volkszugehöriqeD und deien angehörigen,
die entqeder noch ln den Aussiedlungsgebieten nach S 1Abs. 2 Nr, 3 des
Bundeswertriebenengesetzes leben oder im Zu6anmenhang mit den Ereignissen
des zeeiben weltkrieges im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Wohn€it?
genommen haben, inebesondere so eic diese InformaEionen id zusammenhang nit
der Pxüfung der Möglichkelten zu einem zuzuq in d:ie Bundesrepublik DeuEschland
slehen oder soweit sie in Rahmen der Gewähtung von maLeriellen Hilfen oder von
cesundheitshilf en sEehen,

2. Beratung der in Nummer: 1 genannben Personen und ihrer angehörigen, insbesondere im
aufnahmeverfahren nach dem BundesvexEriebenedgesetz und in staatsanqehörigkeits
und ausländerrechtlichen angelegenheiten sowie Gewährunq von toaberiellen Hilfen
oder von Gesundheicshilfen an bedürftige Personen mir nohnsitz in AuslaEd,

3. Planung, vorbereitung und i'iahlnehnung de! Aufgaben des amtlichen auskunftsbülos
der Bundesrepublik Deutschland näch Artikel 122 Äbs l des TII- cenfer abkönnens
über die Behandlung der Kr.iegsgeiangenen und nach ArLikel 136 Abs. 1 des IV- Genfex
Abkomnens vom 12- August 1949 zum Schutze von zivilpersonen in (riegszeiten,

4. Auskunftserteilung zum Züeck de! velmisstensuche, Schicksalsklärung und
Familienzusanmenführung sovie zür Etfü11ung der aufgaben nach den Nunmern 2 und 3
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die in Nufrfrer 1 qenannten personen und ihre Anqehöriqen (verwandte und
verschwägelre gerader Liiie, Ehegarren, Lebel6parrner, velIobre, auch im Sinne
des LebenspartoerEchaftsgesetzes, ceechwisrer; Ehegatcen oder tebenspartner aler
Geschwister, GeschwisEer der Ehegatten oder LebensparEner, und zwar auch dann,
wenn die Ehe oder die LebensparEnerschafr/ die die Beziehung begründer har,
nicht mehr besteh! oder wein die Verwandtschafr oder schwägerschaf! ertoEchen
is!; außerdem Geschwister der Eltern und deren Kinder, Kinder dex eeschwisLer
6owie pflegeeltern und Pflegekinder) ,

öffentliche sLellen,
andere Sucbdiensteinrichtungen und Hilfsorganisarione4 im In- ünd auBland,

b)

(2) Der (irchliche suchdienst nimmr im Aufrrag aler Bundesregierung fotgenale arfgaben

1. Erschließen, Sammeln, oralneE, Aufbewahren und veralbeiren won Informarionen zu.
(]ärung und Dokumentation des schicksals der deutschen BevöIkerunq in den cebieren
nach S 1Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes im zusammenhang mit den
Ereignissen oder infolqe des zweilen l'Jefrkrieges übei deursche sraacsangehörige,
deulsche volkszugehörige und deren Angehörige,

2- Auskulftseleeilung zum zweck der suche nach vermissren und deren Angehörigen,
der schicksatsklälung, der Uä.ung won Fami 1ienslmkruren von verrriebenen
und Spätaussiedlern, der Dokumentation und für behördliche Zwecke an
Fersonenstande , versorgungs , Renten und l,aslenausgteichsangetegenheiren,
wohnsitzbestäcigungen, Festsrellungen in Aufnahmeverfahren für spätaussiedter,
staatsangehö.igkeitsfescstellunqsverfahr:en/ Enbschädigungswerfahren und in
Nachlagsangelegenheiten an die in absarz 1 Nr. 4 eenanntsen,

3- Beratung und unterstützung bei der Beschaffung won Unrerlagen aus den iD S 1Abs. 2
Nr. 3 des Bundesverrriebenengesetzes genannten eebiebeni

4, ErmitLLungen zur Klärung des Schicksals oder einzelner SachverhalLe in Bezug auf
den in Nummer 1 qenannlen Personenkreis_

5 3 Erhebung

(1) Die suchdiensre dürfen auch ohne r"ribrirkung des Berroffenen personenbezogene DaLen
zu den in S 2 se4annEen letsonen erheben, sofern deren (ennrnis für die Erfütlung ihre.
aufgaben nach S 2 erfoldellich ist. Dies sind:
1. Familienname, Valersnane, vornamen, Tag und Ort der eeburt, Ceburrsbezirk,

Geschlecht, staat6angehörigkeit, Volkszugehörigkeir, Wohnanschrifr: und frtihere
wohnanschrifte!, gegenwärtiger Aufenthalrsorr, Tetefon-/Telefaxnumnern, E-Mai1-
/hte.netadressen, schulbesuche, ausgeübLe Eerufe, erworbene Beruisbezeictrnungen
und akadenische crade 6oaie Nahen von FaniLienangehörigen/ der verwandrschaflssrad
zu die6en, deren Staabsangehörigkeit, deren volkszugehörigkeir und dexen
wohnanschriften,

2. alrweichende Namensschreib elEen, frühere Nanen, Aliaspelsonatien,
(ünstlernanen, regionaLe spirznamen, ordensnamen, Familiensrand, frühere Ehen,
ReIigions zugehörigkeib,

3- bitdl iche DarsLelLungen,

a. körperliche Merkmale zur Identifizierung von Klndern,
s. zugehörigkeit zu militärischen Einrichtungen und verbänden, paramitiEärischen

Einrichhrngen und verbänden, aosaben übe. Kriegsgefangenschafr/ rnhafrierung,
Incernierung, zHang€arbeit, Verrundungen sowie deren Spärf o19en,

6. Angaben aus dem Aufnahmelerfahren nach dem BundeswerLriebenengeserz wie Datun
der Altrags!e11ung, der Aus und Einreise, sonsrige Einreisedaben (Angaben übe!
wohaorte, GlundbesiLz/ Berufsausübung oder Täcigkeiten in den ln S 1Abs. 2 Nr. 3
des Bundesve.triebenenseseLzes genadnren cebieren),

7. Hinweise zu Flucht, vertreibung, Umsiedlung und zum weiteren Schicksal,
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e. Ansaben zur Prüfung won naleriellen Hilfen oder von cesundheitEhitfen füt
Hilf eleistuns6empf änger.

{2) D1e suchdien6te er.halten vom Bundesverwaltungsamt durch reqe}mäßige
DatenübernitElungen in autonariBietler Fotn die zu ihrer aufgabenerfüllung
erforderlichen personenbezoqeneni Dateü aus dem Aufnahmeverfahten nach den
Bunde6wertrrebenengesetz, senn dle antragslelLer aus den in S 1Abs 2 Ni. 3 des
Bundesver!riebeoengese!zes genannten Gebiecen stammen.

S 4 Verwendung

{1) Die vorgenannten suchaliensle dülfen die nach S 3 erhobenen und die nach defr
Brrndeswertxiebenengesetz übetnlt!etlen personenbezogenen Daten speichern' ve!äudern und
nutzen, renn es zu! Erfüllung ihrer Aüfgaben erforderlich ist

(2) Personenbezoqene Daten zu den in s 2 abs. l Nr- l und Äbs 2 gedannEeo PerBonen
dürfen, qenn es zur Erfüllung det aufgaben dei suchdiensEe exfordellich ist,
übermirtelt welden an

1. die in 5 2 Nos. 1Nr. l genaunlen personen und deren Angehörige,

2. öffentliche stellen unter den vorausselzungen des S 1s des
Bundesdatenechutzgesetzes,

3- suchdiensteinrichlungen und Hilfsorganisationen im In- und Ausland.

Eine Datenübemittlunq nach Sabz 1 ist our zu1äs3ig, so eit der Becxoffene kein
schuEzuürdlges Inbetesse am Ausschtuss der übermitLlung ha! BesoBdere Arcen
personenbezogener DaEen (S 3 Abs. 9 des Bundesdaleoschu!zgeserzes) dürfen nur
über.mittelt qerden, soweit diese Daten mit personenbezogenen DaEen nach S I Äbs 1

satz 2 so werbunden sind, dass eine Trennung nicht oder nur mlt onwertretbarem Aufüand
möglich ist oder die Erfü11ung der aufgaben nach S 2 ohne diese Angaben eesenllich
erschwert qird.

S 5 Löschung

lersonenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Kenntnis für dle Erfülluns ihret
Aufsaben nach S 2 nichl nehr eriordertlch isE und nichL anzunehmen ist, dass durch die
Löschung schutz ürdige Betange deE Belroffenen beeinErächtigl verden.

S 6 schadenelsai:z

wird einem Betxoffenen durch eine nach diesem ceseLz oder nach anderen Vorschriften
über den DaEenschulz unzulässige oder unrichLige vexarbeitung seiner personenbezogenen
Dalen ein schaden zugefügt, i6t die vexanltortliche stel1e dem Betroffenen zum

SchadeoersaEz veq)flichEet. Die Eisalzpflicht enLfäLIl, soeeit dle verancwortLich€
sbel1e die nach den Ünständen des Falles qebotene sotgfatt beachreL hat Dies 9i1t auch
bel autömätisie!!er verarbeitung.

S 7 Anwendung des Bundesdatenschutzgesetzes

söweic in diesem Gesetz keine abre:ichenden Regelungen gettoffen sind, sind der Ersle
und der zqeite Abschnitt des EundesdarenschutzgesetzeB mit Ausnahme der 55 3a, 4 Als. 2

und 3 anzuwenden-

S S Inkrafttretsen

Dieses Gesetz Lritt an Tage nach der verkündung in Kraft.
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